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II) die folgenden Bedingungen erfüllt werden: 

a. Es besteht ein technisches Erfordernis für den Nachweis der Druckfestigkeit in höherem Prüfalter. 
Dies ist beispielsweise der Fall bei manchen Hochfesten Betonen, bei fugenarmen/fugenfreien 
Konstruktionen und bei Bauteilen mit hohen Anforderungen an die Rissbreitenbegrenzung. 

b. Die Verwendung des Betons wird mindestens den Regelungen der Überwachungsklasse 2 nach 
DIN 1045-3:2012-03 unterworfen, sofern sich nicht aufgrund der Druckfestigkeitsklasse höhere 
Anforderungen ergeben. Dabei muss im Rahmen der Überwachung des Einbaus von Beton nach 
DIN 1045-3:2012-03, Anhang C die Notwendigkeit des erhöhten Prüfalters von der Überwachungs-
stelle bestätigt sein. 

c. Es liegt ein vom Bauunternehmen erstellter Qualitätssicherungsplan vor, in dem projektbezogen 
dargelegt wird, wie das veränderte Prüfalter im Hinblick auf Ausschalfristen, Nachbehandlungsdauer 
und Bauablauf berücksichtigt wird. Dieser Qualitätssicherungsplan ist der Überwachungsstelle im 
Rahmen der Überwachung nach DIN 1045-3:2012-03, Anhang C vor Bauausführung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 

d. Im Lieferverzeichnis sowie auf dem Lieferschein wird besonders angegeben, dass die Druck-
festigkeit des Betons nach mehr als 28 Tagen bestimmt wird. Unbeschadet dieser Regelung bleibt 
das Werk für die von der Norm geforderte Vereinbarung mit dem Abnehmer verantwortlich. Dabei ist 
auf die Auswirkungen auf den Bauablauf, insbesondere hinsichtlich Nachbehandlungsdauer, 
Dauerhaftigkeit und Ausschalfristen, einzelfallbezogen hinzuweisen. 

 
6 Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die „DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton“ (2012-11) zu beachten. 
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Zur Technischen Regel (DIBt) Instandhaltung von Betonbauwerken 
 
Bauaufsichtlich ist die Anwendung der technischen Regel nur für Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen 
die Standsicherheit gefährdet ist, gefordert. Eine Gefährdung der Standsicherheit liegt auch dann vor, wenn eine 
Gefährdung mit großer Wahrscheinlichkeit künftig zu erwarten ist. 
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Zu DIN EN ISO 17660-1 und -2 
 
1 Zu Abschnitt 7: 
1.1 Es sind schweißgeeignete Betonstähle nach DIN  488-1 und -2:2009-08 zu verwenden. 
1.2 Es sind Baustähle nach EN 10025-1:20041 zu verwenden. 
1.3 Es sind Schweißzusätze nach EN 13479:20042 zu verwenden. 
 
2 Zu den Abschnitten 8 und 9: 
Es ist die DVS-Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten. 
 
___________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10025-1:2005-02. 
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13479:2005-03. 
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Bei der Ausführung von Bauteilen oder Bausätzen aus Stahl nach DIN EN 1993-1-1:2010-12 und 
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 im Zusammenhang mit DIN EN 1993-1-1/NA:2018-12, aus Aluminium  
nach DIN EN 1999-1-1:2014-03 im Zusammenhang mit DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05, 
DIN EN 1999-1-1/NA/A1:2014-06, DIN EN 1999-1-1/NA/A2:2015-03 und DIN EN 1999-1-1/NA/A3:2015-11  
oder von Verbundtragwerken oder -bauteilen nach DIN EN 1994-1-1:2010-12 im Zusammenhang mit 
DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 gilt Folgendes: 
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1 Werden Tragfähigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausätzen in Form von rechnerisch ermittelten 
Tragfähigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen der 
Leistungserklärung angegeben, so gehören diese zu den bautechnischen Nachweisen. 
 
2 Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden. Ausgenommen 
hiervon sind Trapezprofile und Wellprofile aus Stahl und Aluminium, deren Tragfähigkeit auch nach Anhang A von 
DIN EN 1993-1-3:2010-12 oder Anhang A von DIN EN 1999-1-4:2010-05 auf Basis von Versuchen ermittelt 
werden darf. Die Versuchsberichte sowie deren Auswertung nach Anhang A von DIN EN 1993-1-3:2010-12 oder 
Anhang A von DIN EN 1999-1-4:2010-05 gehören zu den bautechnischen Nachweisen. 
 
 
Anlage A 1.2.4/2 
 
1 Für die Herstellung und konstruktive Ausbildung von tragenden, kaltgeformten Bauelementen und 
tragenden, kaltgeformten Bauteilen für Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen aus Stahl gilt 
DIN EN 1090-4:2018-09. 
Die in DIN EN 1090-4:2018-09 enthaltene Formulierung "sofern nicht anders festgelegt" (siehe Tabelle F.2 der 
Norm) ist nicht anzuwenden. 
Für den Korrosionsschutz nach Anhang E von DIN EN 1090-4:2018-09 gelten DIN 55634-1:2018-03 und 
DIN 55634-2:2018-03. 
 
2 Für die Herstellung und konstruktive Ausbildung von tragenden, kaltgeformten Bauelementen und 
tragenden, kaltgeformten Bauteilen für Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen aus Aluminium gilt 
DIN EN 1090-5:2017-07. 
Die in DIN EN 1090-5:2017-07 enthaltende Formulierung "sofern nicht anders festgelegt" (siehe Tabelle F.2 der 
Norm) ist nicht anzuwenden. 
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Für Seilnetzkonstruktionen und vorgefertigte Drahtseile aus Stahl und nichtrostendem Stahl mit Endverankerungen 
nach ETA gilt: 
 
1 Abhängig von der Werkstoffnummer können offene Spiralseile und Rundlitzenseile aus nichtrostendem 
Stahl den in Tabelle 1 angegebenen Korrosionsbeständigkeitsklassen (CRC) nach DIN EN 1993-1-4:2015-10 
zugeordnet werden. 
 
Tabelle 1:  Korrosionsbeständigkeitsklassen 

Werkstoffnummer Korrosionsbeständigkeitsklassen (CRC) nach DIN EN 1993-1-4:2015-10 
1.4401 II 
1.4404 II 
1.4436 III 
1.4462 III 

 
2 Die Kriechdehnungen εk sind bei der Bemessung zu berücksichtigen, wenn die Beanspruchung durch die 
ständigen Einwirkungen, ermittelt mit 1,0-fachen charakteristischen Werten, mehr als 40 % des 1,65-fachen Wertes 
der in der zugehörigen ETA angegebenen Grenzzugkraft ist. Hierbei sind die Werte für εk entsprechend Tabelle 2 
zu berücksichtigen. 
 
Tabelle 2:  Kriechdehnungen εk in % 

Temperatur in °C εk in % 
20 2,5 x 10-2 

40 3,0 x 10-2 
70 3,5 x 10-2 
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